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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1997

Rechtssatz

Der Verfolgungsvorwurf, wonach der Beschuldigte "zur näher bestimmten Zeit unter der Autobahnbrücke an der A

Landesstraße - Abzweigung B, Gemeinde C, zwei mechanische Schreibmaschinen und einen Computer abgelagert" hat,

entspricht nicht dem Gesetz, da das Ablagerungsverbot des § 10 der Kärntner Abfallwirtschaftsordnung das Ablagern

von Abfällen (Abfall im Sinne der Begri:sbestimmungen des § 2 Abs 1 und Abs 3 der Kärntner

Abfallwirtschaftsordnung) außerhalb von zur Sammlung zulässigerweise vorgesehenen Orten pönalisiert und gegen

den Beschuldigten ein Tatvorwurf, wonach er Abfälle (Sperrmüll) außerhalb von hiefür zulässigerweise vorgesehenen

Orten verbotenerweise abgelagert hätte, nicht erhoben wurde (Einstellung des Verfahrens).
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Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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